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Lehrlingswesen.

Der Zentralvorstand des schweizer. Gewerbevercins hat dem eidg. Industrie-
und Landwirtschaftsdepartement unterm 27. Dezember 1888 den Entwurf eines
Bundesgesetzes betr. die Verhiltnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und Lehrlinge
unterbreitet, der in Bezug auf das Lehrlingswesen eingehende Bestimmungen
enthélt (§ 11-—27). Wir entheben demselben folgende Bestimmungen, die auch

fir die Leser unsers Blattes von Intercsse sein diirften:

§ 1. ... Dieselben Bestimmungen gelten in gleicher Weise fiir das weibliche wie minn-
jiche Geschlecht. Den Kantonen bleibt vorbehalten, anderweitice Bestimmungen zu treffen,
welche diesem Gesetz nicht widersprechen.

§ 11. Die Befugnis, Lebrlinge zu halten, kommt nur denjenigen Personen zu, welche
durch eigene Kenntnis des Berufes oder durch die Sorge fiir geniigende Stellvertretung die
ndtige Garantie bieten, Lehrlinge heranbilden zu kdnnen.

Einem Stellvertreter darf die Ausbildung von Lehrlingen nur iibertragen werden, wenn
eine beziigliche Vereinbarung besteht.

Im Streitfalle entscheidet das Gericht unter Zuziehung von Fachleuten,?

§ 12. Lehrmeister, welche ihre Pflichten gegeniiber Lehrlingen verletzen, konnen durch
richterlichen Entscheid des Rechtes, Lehrlinge zu halten, verlustig erklirt werden.

§ 13. Der Lehrvertrag ist immer schriftlich auszufertigen.

§ 14. Die Lehrzeit beginnt mit einer Probezeit von wenigstens 4 und lingstens 8 Wochen,
wihrend welchen das Lehrverhdltnis durch einseitigen Riicktritt aufgelost werden kann.

Wo durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist, wird die Probezeit in die Lehrzeit ein=-
gerechnet. '

§ 15. Der Lehrmeister (bezw. die Lehrmeisterin) hat den Lehrling nach besten Kriiften
in der durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Stufenfolge in allen Kenntnjssen und Kunst-
fertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden. Zu andern als beruflichen Dienstleistungen darf
der Lehrling nur insoweit verwendet werden, als der Lehrvertrag es gestattet und die Erler-
nung des Berufes darunter nicht Schaden leidet.|

§ 16. Lehrmeister und Lehrlinge sind zu humaner Behandlung der Lehrlinge verpflichtet.

Die Lehrlinge sind, insbesondere so lange sie das 18. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
haben, gegen Uberanstrengung zu schiitzen und es sind die von den Kantonen als zustindig
bezeichneten Behorden berechtigt wund verpflichlet, dariiber in geeigneter Weise zu wachen.

Auch ohne besondere Bestimmungen eines Lehrvertrages ist jeder Lehrmeister verpflichtet,
seine Lehrlinge den obligatorischen Schilunterricht, sowie den Religionsunterricht nach den
dariiber bestehenden gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften besuchen zu lassen und
thnen die zur Vorbereitung auf denselben erforderliche Zeit freizugeben.

Wo Fortbildungs- und Gewerbeschulen bestehen, ist der Lehrmeister verpflichtet, den
Lehrling zum Besuch derselben anzuhalten und ihm die hiefiir erforderliche Zeit einzurdiemen.

Sind fiir gewisse Gruppen von Gewerbetreihenden Lehrlingspritfungen angeordnet worden,
80 sind die Lehrlinge solcher Gruppen verpflichtet, diese Priifungen mitzumachen. Uber das
Ergebnis stellt die Priifungskommission ein Zeugnis aus.

§ 17. Der Lehrling steht unter der Aufsicht und Zucht des Lehrmeisters. Wohnt der
Lehrling nicht beim Meister, so ist der letztere befugt, diese Aufsicht auch iiber die Arbeits-
zeit hinaus zu fiihren, falls die direkte Aufsicht der Eltern oder des Vormundes fehlt. Der
Lehrling ist zu Fleiss und sittlichem Betragen verpflichtet. Er hat auch dem Stellvertreter
seines Liehrmeisters (§ 11) Gehorsam zu leisten.

]

Die Kontrolle fiir das gewerbliche Forthildungsschulwesen
in Wiirttemberg.

Wir entnehmen iiber diese Verhiltnisse, deren bestimmte Regulirung auch
fir die Schweiz von grosster Wichtigkeit ist, der Schrift ,Entstehung und Ent-
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wicklung der gewerblichen Fortbildungsschulen in Wiirttemberg®, herausgegeben
auf Veranlassung der k. Kommission fiir gewerbliche Fortbildungsschulen (Stutt-
gart, 1873), folgende Angaben:

Die k. Kommission fiir die gewerblichen Fortbildungsschulen beschloss,
sobald an einer grdssern Anzahl von Schulen ein kriftiges Leben sich kund-
gegeben hatte, fortan dem aus der Gewerbstitigkeit sprechenden Beispiel fol-
gend, in dem ihrer Pflege anvertrauten gewerblichen Unterrichte in erster Linie
die Triebfeder der auf freier Entwicklung fussenden Konkurrenz wirken zu
lassen, aller weitern Normalvorschriften iiber den Unterricht sich soviel als
moglich zu enthalten, und dagegen beziiglich der Hebung desselben den Schwer-
punkt in die regelmdissig wiederkehrenden Visilationen zu legen. Zu Visitatoren
wurden die hervorragendsten Fortbildungsschullehrer selbst beniitzt. Man er-
reichte dadurch einen gegenseitigen Austausch der gemachten Erfahrungen und
die Ubertragung jeden Fortschrittes von einer Schule auf die andere und sicherte,
indem die Kommission eigene Ansichten mehr beratend zur Geltung brachte,
der bediirfnisgemissen Entwickelung des Fortbildungsschulwesens volle Freiheit.
Die Visitatoren kontrolliren sich in ihren Antrigen gegenseitig, indem sie perio-
disch zu gemeinschafilicher Debattirung deraelben unter der Leitung des Kom-
missionsvorstandes zu DBeratungen einberufen werden, bei denen auch die Mit-
glieder der Kommission mitwirken.

Was sodann die Visitationen speziell betrifft, so bestellte man eine Visi-
tation des Zeichenunterrichtes und eine hievon abgesonderte Visitation des wissen-
schaftlichen Unterrichts. Beide Visitationen werden getrennt vorgenommen; der
Zeit nach wechseln dieselben ab, so dass das eine Jahr der w1ssenschafthche, und
das andere Jahr der Zeichen- und Modellirunterricht visitirt wird. Nur bei
kleinern Schulen geschieht beides gleichzeitig. Die Visitatoren haben die Er-
folge der Einrichtungen und den Gang der ihmen zugeteilten Schulen zu er-
heben, hieriiber an die k. Kommission zu berichten und durch ihren Rat und
ihre Vorschlige zur Regelung und Forderung des Fortbildungsschulwesens bei-
zutragen.

Im iibrigen behilt die k. Kommission die Vorginge an den einzelnen
Schulen fest im Auge. Bei dersclben werden nicht nur, wie selbstverstindlich,
die jede einzelne Schule betreffenden Akten separat gehalten, sondern es w1rd
auch fiir jede Schule ein besonderes Grundbuch gefiihrt, welches nebst einem Plane
der Schulgebiude folgende von dem Sekretariate stets auf dem Laufenden zu
haltende Abteilungen hat:

1. Geschichtliche Notizen iiber den Beginn der Schule.
II. Lokalbehdrden.

IIL. Organisation der Schule. 1. Dauer der Lehrkurse. 2. Lehrficher und
Lehrer hiefiir. 3. Lehrstunden. 4. Schulbesuche.

IV. Wirtschaftliche Verhiltnisse der Schule. 1. Etat. 2. Wirkliche Aus-
gaben. a) Lehrergehalte. &) Lokal, Mobilien, Heizung, Beleuchtung
und Bedienung. ¢) Sonstige Bediirfnisse. d) Gesamtkosten. 3. Wirk-
liche Einnahmen. a) Schulgeld. &) Zuschuss von oOrtlichen Kassen.
¢) Staatsbeitrige. d) Beitriige von Amts- und sonstlo'en Korporations-
kassen. e) Gesamteinnahmen.

V. Allgemeine Notizen.
VI. Statistik. @) Lektionen. &) Rechnungsergebnis.

VII. Plane der Schul]okale




	Die Kontrolle für das gewerbliche Fortbildungswesen in Württemberg

